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Mgeitttfoe

tymmtifyt $ttlitit>3ettttttg*
Organ ter fdjtodjettftjctt Slrmee.

iti Sdnotij. JÏMttftrttttfôrifl XXXVU. JûJMûBg.

©afel» XVn. ^a^gcittg. 1871. jrr. 40.
©rfdjetm tn wôd)entlt(S)en Stummem, ©er ïkcf« per ©emeper Iti franto burd) ble ©djwttj gr. 3. 50.

©ie SBePetlungen »erben btreft an bte „©àjmeigbanferifàje SWeriagSlmajljattMHWJ in SBafeì" abrefflrt, ber «Betrag »h*
6(1 ben auswärtigen Abonnenten butdj Stadjnabme erbeben. 3m Sluêlante nefjmen atte 33uajfjatiblungen Scftclfnnotn an.

SJerantwciilidje Stebaftion: D'oetft SBicfutb unb SJeaJor »en ©tgget.

3tttjalt: ©er ©ntwurf efner neuen fdjwefjerffdjen 2Jìilftarorganifatlon »cn *>rrn S3unbe«ratt) SBelti, mft oefonberer fBerùd«

pdjtfgung ber ba« fdjwtfjetffdjc Untercffijlcr«forp« betreffenben 23epimmungen. (gertfefeung.) — SJertfjelbfgung ber ©ajwefj fn etnem
Ätteg «egen SBcffcn. (©ine im 3abr 1869 »erfapte mimärlfn)c ©tubie — Stur ttfne ©efpenPerfefjerel! — Dr. St. ©dart: ffle«

fttjtdjte be« f. ba»erlfdjen Slufnabm»»gelbfpltal« XII im Ärfege gegen granfreidj 1870/71. — Slu«fanb: Shtflanb: SSerbefferungen
tm StrtìtlerleSBefcn. granfreidj: Sltmeereferm. DcPreldj: ©le SnPruftfett für bfe geltjtgnal<Slbtt)ellunaen. SSeftbcuceur.

3Der Cnttourf «iter tmtftt fö)tnei3trifd)«i Jlti-
Htärorganifation non $erm annoterai I) ÎWrltf,
mit befonìienr $rrfidi|id)tigiing tet H& fdjnm-
3*rifdj* Anttroffetttebûrpa^bttrffenï'«» %-

ßtmmungtn.

(gortfefcung.)

(Sin folcbe« Setfabten tft natürlich fo wenig al«

ba« Slfpirantenthum geeignet, b.\t eifcg. Dffi}fer«=

loxpt tn feinet Sichtung ju heben iinb bte Untet=

offijlete in thtem ©ifer ju ftöblen. Diti febeint

aud) bat efbg. ÜRilitarbepartentent begriffen ju haben,

Inbem tt jwar bte ©cbattenfelfen bei Slfpirantenthum«,
bte Dfftjler«fchnellblelehe, aufhob, aber bie 8icbtfeite

beffelben, bte Sßtufung oot bet beftnltloen SBabl

jum Offxjfer, wenn auch in fehr milbet SBeife, bei=

behielt. Damit bie perfónliche ®unft ©njelner wt-
niget, unb ba« ebenfalls jut Slutotltât be« Offt=

jlet« In Setblnbung ftehenbe Serbältnif} be« ÜRan=

ne« aufjet bem 2)lenfte meht dinfïuf} aueübe, mufj

wenigften« ba« Dfftjter«forp« bet betteffenben taftt=

feben (Slnhett feine Sußtmmung jut Òfftjier«wabl

geben. SBenn wit nun bte berührten 5Rottjwenbig=

fetten ju einet gehörigen Dffi}ier«wabl jufammen=

fteflen, fo ftimmen wir wirflieb betreff« biefer genau
mit bem neuen (Entwurf übetein, fcer befanntltcb

golgenbe« beftimmt:
„%. 113. gut ben theotettfehen unb praftifchen

Unterricht bet Untetoffijlete, welche ju Dfftjietcn
ernannt wetben fotlen, wetben com Sunbe befon=

bete Schulen angeorbnet. §. 41. DU Äantone baben

afljâbtltdj wenigften« biefenige Slnjaljl con Unter*

offijieren fn bte etbg. ÜRIlttatfdjulen ju fdjicfen,
Welche bem Sebarf an Dfftjleten Ihre« Kontingent«

entfpridjt. §. 38. ÜRiemanb fann jum Dfpjter er=

nannt wetben, weither nicht »other bie ©teile etne«

Untetoffaleré befletbet, al« folcber "Btenft geleiftet
hat* unb »on ben Offfjleten bet betreffenben tatti*
feben (Sfnbeit oofgefdjtagen wotben ijL Dit befini»

tof^ntnniarB* bet -^Wjlfrt tfdtf Irfr erfolgen,
wenn bet Setteffenbe eine etbg. DffijierSfthule mit
Srfolg fcutcbgemadjt hat. 2lu«nabmen Don biefer
SRegel ftnb nur tm gelbfclenfte geftattet."

3dj fann midj bähet mit biefet Slbfaffnng nfdjt
nut elnöerftanben erflâren, fonbern wütbe ben &ag
fcet (Sinfübrung biefet Seftimmungen tn mtlttâtlfdjet
Sejiebung al« einen ©lücWtag bettachten.

Unb nun gehen wit weitet unb fragen: wfe fol«
len bit Unteroffiziere gewählt wetben? 3«i biefet

Sejfehung b«be idi bit fefct bte fêrfabtung gemacht,
bafj faft Jebet SBebtmann etne eigene Slnfidjt be«

fifct, wette mich fcemnaeb Woljl büte,n, ba« nun
golgenbe al« etwa« Slnbete« auffteHen ju wollen,
al« eine tein petfônlldje URefnungéâufjetung.

©i ift fdjon olelfach bie Slnftdjt au«gefprocben

wotben, baf? auch bte Unterofftjtete oor fcem Sin«

tritt ihre« etften ®rabe« cine SMtfung ablegen foH=

ten. ©»fiematifdj muf} tdj mich biefet Sbee ooH*

fommen unfc oon $erjen anfdjllefjen, wat abet bie

ptafttfebe Sluôfûbrbarfeit anbelangt, möchte ich benn

boch niebt, baf; oiel Seit ober mit Unfoften oetbun*
bette Slnftalten hieffir gettoffen würben, ba bte

Untetofjtjiete grofjentbetl« ntdjt im galle wären, fol«
ehern Verlangen ju entfpredjen uub babutch bie Sufi,
Unterofftiier ju werben, Sielen »ergehen würbe.

SRadj meinem ^Dafürhalten ginge bie« am heften,

wenn nach jebem 3BiebcrboIung«fut« oon ben Dft>
jieren, mit Seijiebung einiget Untetoffijlete, über

feben ©olbaten ein futje« Qena.nl$ au«geftellt wütbe,
weldje« bi« ju etnem gewiffen ®tab beftiebigenb

au«fa(len müfjte, um einen ©olbaten aoaitclren laffen
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Ver Entwurf einer murn schweizerischen Mi-
Utörorganisation von Herrn Sundesrath Welti,
mit besonderer Berücksichtigung der das schwei-

zerische UnlerossiLierelmrps^betreffkndm Sz-
ftimmungtn.

(Fortsetzung.)

l

Ein solches Verfahren tst natürlich so wenig als

das Aspirantenthum geeignet, das eidg. Offizierskorps

in seiner Achtung zu heben Und dte

Unteroffiziere in ihrem Eifer zu stählen. Dies schcint

auch das etdg. Militärdepartement begriffen zu haben,

indem eö zwar die Schattenseiten deö Aspirantenthums,
die Offiziersschnellbleiche, aufhob, aber die Lichtseite

desselben, die Prüfung vor der definitiven Wahl
zum Offizier, wenn auch in sehr milder Weise,

beibehielt. Damit die persönliche Gunst Einzelner
weniger, und das ebenfalls zur Autorität des Offiziers

in Verbindung stehende Verhältniß des Mannes

außer dem Dienste mehr Einfluß ausübe, muß

wenigstens das Offizierskorps der betreffenden taktischen

Einheit seine Zustimmung zur Offizierswahl
geben. Wenn wir nun die berührten Nothwendigkeiten

zu einer gehörigen Offizierswahl zusammenstellen,

so stimmen wir wirklich betreffs dieser genau
mtt dem neuen Entwurf überein, der bekanntlich

Folgendes bestimmt:

„§. 113. Für den theoretischen und praktischen

Unterricht der Unteroffiziere, welche zu Offizieren
ernannt werden sollen, werden vom Bunde besondere

Schulen angeordnet. 8- 41. DK Kantone haben

alljährlich wenigstens diejenige Anzahl von

Unteroffizieren in die eidg. Militärschulen zu schicken,

welche dem Bedarf an Offizieren ihreö Contingenté

entspricht. §. 33. Niemand kann zum Offizier er¬

nannt werden, welcher nicht vorher die Stelle eineö

Unteroffiziers bekleidet, als solcher Dienst geleistet

hatl und von den Offizieren der betreffenden taktischt»

Einheit »«geschlagen worden tß^ Pie desini»

t4vSMrmnnMg« der -Ivsstzitre darf erst erfolgen,
wenn der Betreffende eine eidg. Offiziersschule mit
Erfolg durchgemacht hat. Ausnahmen von dieser

Regel find nur im Felddtenfte gestattet."

Ich kann mich daher mit dieser Abfassung nicht

nnr einverstanden erklären, sondern würde den Tag
der Einführung dieser Bestimmungen in militärischer
Beziehung als einen GlückStag betrachten.

Und nun gehen wir weiter und fragen: wie sollen

die Unteroffiziere gewählt werden? Zn dieser

Beziehung habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht,
daß fast jeder Wehrmann eine eigene Anstcht
besitzt, werde mich demnach wohl hüten, daS nun
Folgende als etwas Anderes aufstellen zu wollen,
als etne rein persönliche Meinungsäußerung.

Es ist schon vielfach die Ansicht ausgesprochen

worden, daß auch die Unteroffiziere vor dem Antritt

ihres erste» Grades eine Prüfung ablegen sollten.

Systematisch muß ich mich dieser Idee
vollkommen und von Herzen anschließen, waS aber die

praktische Ausführbarkeit anbelangt, möchte ich denn

doch nicht, daß viel Zeit oder mit Unkosten verbundene

Anstalten hiefür getroffen würden, da die

Unteroffiziere großentheils ntcht im Falle wären,
solchem Verlangen zu entsprechen und dadurch die Lust,

Unteroffizier zu werdcn, Vielen vergehen würde.

Nach meinem Dafürhalten ginge die? am besten,

wenn nach jedem Wiederholungskurs von den

Offizieren, mit Beiziehung einiger Unterofsiziere, über

jeden Soldaten ein kurzes Zeugniß ausgestellt würde,

welches bis zu einem gewissen Grad befriedigend

ausfallen müßte, um einen Soldaten avanciren lassen
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ju fönnen. (Sttbcllung »on ©cbnüten an ©olbaten,
welche bel ihtet Äompagnie noch feinen SDienft gc«

leiftet haben, würbe leb al« unftatthaft erflären.
JDa« eibft. ÜRilitärbepartemcnt hat auch felbft im

©ntwurf feftgeftellt, baf} ber SBabl jebe« Unterofft«
jlet« eine Setatbung fce« Hauptmann« mit fämmt*
Itcben Dfftjieren unb Unterofftjieren fcer betreffenben

Äompagnie »orangeben foli, wa« jefcenfafl« »iele

einfeitfge unb unrichtige SBablen »ethinbetn würbe.

©t Ift bfefer Sewei« oon Sutrauen an ben gefun=
ben ©inn bet Untetoffijlete um fo erfreulicher, al«
bi« jefjt leiber bie $auptleute oon ftdj au« in bie«

fet $>inftcbt meiften« febt Wenig getban, feiten bte

übtigen Dffijiere unb meine« SBIffen« gar nie einen

Unterofftjier, felbft nicht etnmal ben gelbwelbel, um
feine ÜRcfnung angefragt haben, wähtenfc froeb fiefc«

terem Jebenfall« eine jiemlicbe Äenntnif} feiner 8eute

jügetraut wetben bürfte. — $r. eibg. Dberft SRetb«

plefc geht Im etften Shell fetne« SBerfe« „$>ie febwet*

jetifaje Slrmee im gelbe" noch weitet, infcem et fcen

Unterofftjieren unfc ©olbaten jufammen fogar etn

Sotfchlagôtecbt fût ble SBabl fämtntUchct Untet*
offtjiete lljtet Äompagnie ertbeilen möchte. — ©t
hat btefe 3bee febt oiel fût fidj, unb Wenn man
befcenft, wat für eine ©eltenheit e« Ift, Dffijiere
auf biefe SBeife übet ihre Untetgcbenen ftd) au«=

brücfen ju böten, wie »ielmeht bie meiften Dffijiere
mit einem gewiffen ©tolj auf fcie Untetoffijiere ber=

abblicfen, biefe nur für ihte ©ünbenböcfe ober gnt
nodj weniget anfajauen unb ftd) noch beftteben, bie

©djtanfe jwifdjen Sriben« unb ©djnütträgern ju
»ergröfjetn, anftatt $anb tn £ a n b mit tiefen

»otwâtt« ju fdjteiten — wenn man bfefe fatalen
Umftänbe in'« Sluge fafjt, wie begreiflich muf} e«

ba erfcbelnen, wenn biefe« über fcie Slchfel ange«
febene UnfetoffijietSfotp« einem foleben freifinnigen
Sotum etne« eibg. Dberften au« ooHem foex^en ju«
Jubelt! — 5)odJ, wie e« oft oorlömmt, fcafj, wie

man ju fagen pflegt, fca« Äinb mit bem Sabe au««

gefebüttet wirb, fo erfctelnt e« auch manchmal, bafj
beim Sluftreten einer großen, wie gruìjlingéluft nach

langem, foltern SBtnter wirfenfcen jcitgemätjen 3fcee

— bie Sichtpunfte fcer lefctern bie ©ntbedtuig all«

fâlliget ©cbattenfeiten oethinbern unb befonbet« fpe*

jieJJe 2lu«fübtbarfclt«btnberniffe nicht erfennen laffen.
Schreibet biefe« hatte felbft fdjon ©elegenbeit, bie«

ju etfatjten, unb Ift baher bie«mal, ohne geblenbet

ju werben, bem ©tjftem oon |)rn. SRotbplelj bi«

in'« ©fnjelne gefolgt, wobet er gefunben hat, baf}

fidj btefet <>etr benn bodj etn bi«djen ju oiel 3ttu«
Ronen machen bürfte. SBa« einmal bie Seijiebung
bet ©olbaten ju ben SBablootfdjlägen betrifft,
fann idj mich trofc bet Stnetfennung ibtet tepubli«
fanlfchen SRtehttgfeit, beffe« Selehtung »otbehalten,
ntdjt bamtt etnoetftanben erflären. StHenfall« tm

gelbbienfte, j. S. nadj einem fürjllch »orgefallenen
©efecht, fönnte man ben ©olbaten etne richtige
5Rtinung«äufjerung fchon juttauen, unb wenn in
unfetet Slrmee burebweg« ein rein patriotifeber, oon
feinem ©btgetj unfc feiner ©elbftfucbt getrübter ©tnn
unb ®ei(i wehte, — wenn ftcb jubem erwarten liefe,
baf bte meiften ©olbaten bie wahren mtlitâtifdjen

Äenntniffe nie anbern Umftânfcen unterotbneten, bann
ginge freilich ein folcber Sßa&lmobu« an ; allein be»

fcenfe man fcie »ielen ÜRittel, bie e« gibt, ftd) bei
fcen ©olbaten beliebt ju machen, unfc wfe leicht etn

Unterofftjier ftch burcb reine SfHcbtetfüllung
ben #af} einjelner, »iefleiebt gerafce ma&gebenbcr
Serfönllcbfefteu jujiehcn fann, — fcann wirb man
e« gewifi niebt mehr »ortheilhaft finben, wenn auf
angeführte SBeife übet einen jungen ©olbaten ba«

„£>ofianna!" obet „Äteujige!" au«gerufen werben
fann. —

Sludj fca« Sorfcblag«redt aller Unteroffljlete
möchte ich blofj für fcie SBabl »on SBaebtmelftem
unb Äorporalen eingeführt feben, unb ble SBabl
fce« gelfcweibel« unfc gouriere fcen Dfftjieren,-mit
Seijiebung, Wenn möglich, ber öorherigen 3"baber
erwähnter Chargen, überlaffen. ©t herrfebt entfehie«
ben in ber febweijerffajen Slrmee tbeilwelfe efn ge«

Wiffer Sompon«-®eift, efne ©iferfucht jWifdjen
ben einjelnen Äompagnten, bie in »ielen gälten jwat
»om ®uten ift, unb nach meinet Slnficbt au* nie

ganj aufböten follte ; allein bei ber SBabl eine« gelb«
wcibcl« ober gourler« foKfe nidt bie Äompagnie, in
welcher bet Sctrcffenbe gewefen tft, fonbern rein
feine Südjtigfeit entfdjeiben, unb ich bebaute immet,
Wenn einem ©oleben, bet fein Stmt gehörig »etwal«
tet, »on ©eite fcer übrigen Unterofftjtete mit 5Relb,

anftatt mft ßiebe, entgegengefommen wirb, blofj
barum, weil er ani einer anbern Äompagnie ge«

jogen Worben Ifi. ©t ift jwar fdjon behauptet wot*
ben, baf} jebet Hauptmann, Wenn et techt fuehe,

in feinet eigenen Äompagnie Seute füt fcfe Sefefcung
ftaglidjet (Sfjargen ftnbe, unb In biefem galïe wâte
ich audj total bagegen, baf} Severe Unterofftjieren
au« einet anbern Äompagnfe übergeben würben, ba
ein folebe« Serfabren gerne Untmttt) unb Serbruf}
tu ber Äompagnie bcrüorrufen müfjte. SlHein ich

melnerfcit« habe f*on eon -£>auptleuten in bem ent«

fcblefcen noch lange nicht ungebilbetften Äanton ©t.
©allen gehört, bafj fie jeitmeife feinen einjfgen
ÜRann in ihrer Äompagnie hätten, fcen fte al« gelb«
weibel ober goutiet gebtauchen fonnten, unb wenn
bie« auch ttjeitwetfe untiäjtig gewefen fein mag, fo

bitte ich ju bebenfen, fcaf} eben bfe £>auptleute audj
feine ©öttet ftnb, bie ba« Snttete eine« jeben ©ol«
baten genau fennen fönnen. ©o febt fdj bähet bte

ntögticbfte Sermeibung einet gelbweibel« obet gou«
tfetwahl au« frember Äompagnie Wünfdje, fo be«

greife ich boch, bafj bie« otelfach bet gall fein muf},
unb In Settaeht biefe« möchte ich ba« Sorfdjlag««
techt bet Untetoffijlete einer jeben Äompagnie auf
SBacbtmeiftet unb Äorpotale befehtänfen. Son ben

Dfftjiet«oetfammlungen möchte ich aber bann et«

warten, ba§ fle auch Sotfrhläge füt gelbwelbel unb
gouttete machen wutben, an welche jefcod) fcfe $aupt=
leute nicht unbeblngt gebunben fein müfjten. — Se«

treffe SBabl bet Untetoffijiete bet SataiHon«ftäbe
möchte Ich biefelbe bem SatatUonéfommanbanten un«
bebtngt überlaffen, bem bodj fo »tel 3«trauen ge«

febenft wetben feilte, ba§ er bet Süchtigfelt be«

©injelnen gehörig nachfrage, ©in Sorfchlag«redjt
fämmtlieher Untetoffijiete bei Sataidon« füt SBaffen«
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zu können. Ertheilung von Schnüren an Soldaten,
welche bei Ihrer Kompagnie noch keinen Dienst
geleistet haben, würde ich alö unstatthaft erklären.

Das eidg. Militärdepartement hat auch felbst im
Entwurf fchgestellt, daß der Wahl jedes Unteroffiziers

eine Berathung des Hauptmanns mit sämmtlichen

Offizieren nnd Unteroffizieren der betrcffcndcn

Kompagnie vorangehen soll, was jedenfalls viele

einseitige und unrichtige Wahlen verhindern würde.
ES ist dieser Beweis von Zutrauen an den gesunden

Sinn der Unteroffiziere um so erfreulicher, als
bis jetzt leider die Hauptleute von sich aus in diefer

Hinsicht meistens sehr wenig gethan, selten die

übrigen Ofsiziere und meines Wissens gar nic einen

Unteroffizier, selbst nicht einmal den Feldwcibel, um
seine Meinung angefragt haben, während doch

Letzterem jedenfalls eine ziemliche Kenntniß seiner Leute

zugetraut werden dürfte. — Hr. eidg. Oberst Rothpletz

geht im ersten Theil seines Werks „Die
schweizerische Armee im Felde" noch weiter, indem er den

Unteroffizieren und Soldaten zusammen sogar ein

Vorschlagsrecht für die Wahl sämmtlicher
Unteroffiziere ihrer Kompagnie ertheilen möchte. — Es
hat dicse Idee sehr viel für sich, und wenn man
bedenkt, was für cine Seltenheit es ist, Ofsiziere
auf diese Wcise über ihre Untergebenen sich

ausdrücken zn hören, wie vielmehr die meisten Offiziere
mit einem gewissen Stolz auf die Unteroffiziere
herabblicken, diese nur für ihre Sündenböcke odcr gar
noch weniger anschauen und sich noch bestreben, die

Schranke zwischen Briden- und Schnürträgern zu

vergrößern, anstatt Hand in Hand mit diesen

vorwärts zu schreiten — wcnn man diese fatalen
Umstände in's Auge faßt, wie begreiflich muß es

da erscheinen, wenn dieses über die Achsel

angesehene Unteroffizierskorps einem solchen freisinnigen
Votum eines eidg. Obersten aus vollem Herzen

zujubelt! — Doch, wie eö oft vorkömmt, daß, wie

man zu sagen pflegt, das Kind mit dem Bade

ausgeschüttet wird, so erscheint es auch manchmal, daß

beim Auftreten einer großen, wie Frühlingsluft nach

langem, kaltem Winter wirkenden zeitgemäßen Idee
— die Lichtpunkte der letztern die Entdeckung

allfälliger Schattenseiten verhindern und besonders

spezielle AusführbarkeitShindernifse nicht erkennen lassen

Schreiber dieses hatte selbst schon Gelegenheit, dies

zu erfahren, und ist daher diesmal, ohne geblendet

zu werden, dem System von Hrn. Rothpletz bis

in's Einzelne gefolgt, wobei er gefunden hat, daß

fich dieser Herr denn doch ein bischen zu viel
Illusionen machen dürfte. Was einmal die Beiziehung
der Soldaten zu den Wahlvorschlägen betrifft,
kann ich mich trotz der Anerkennung ihrer
republikanischen Richtigkeit, bessere Belehrung vorbehalten,
ntcht damit einverstanden erklären. Allenfalls im

Felddienste, z. B. nach einem kürzlich vorgefallenen
Gefecht, könnte man den Soldaten eine richtige
Meinungsäußerung fchon zutrauen, und wenn in
unserer Armee durchwegs ein rein patriotischer, von
keinem Ehrgeiz und keiner Selbstsucht getrübter Sinn
und Geist wehte, — wenn sich zudem erwarten ließe,

daß die meisten Soldaten die wahren militärischen

Kenntnisse »ie andern Umständen unterordneten, dann
ginge freilich ein solcher Wahlmodus an; allein
bedenke man die vielen Mittel, die cs gibt, sich bei

dcn Soldaten beliebt zu machen, und wie lcicht cin

Untcrosfizier sich durch reine Pflichterfüllung
den Haß einzelner, vielleicht gerade maßgebender
Persönlichkeiten zuziehen kann, — dann wird man
es gewiß nicht mehr vortheilhaft finden, wenn auf
angeführte Weise über einen jungen Soldaten daö

„Hosianna!" oder „Kreuzige!" ausgerufen werden
kann. —

Auch das Vorschlagsreckt aller Unteroffiziere
möchte ich bloß für die Wahl von Wachtmeistern
und Korporalen eingeführt schcn, und die Wahl
des Feldweibcls und Fouriers den Offizierenmit
Beziehung, wenn möglich, dcr vorbcrigen Inhaber
erwähnter Chargen, überlassen. Es herrscht entschieden

in der schweizerischen Armee theilweise ein
gewisser Pom pons-Geist, eine Eifersucht zwischen
den einzelnen Kompagnien, die in vielen Fällen zwar
vom Guten ist, und nach meiner Anficht auch nie

ganz aufhören sollte; allein bei dcr Wahl eineö Feld-
wcibcls vder Fouriers sollte nicht die Kompagnie, in
welcher der Betreffende gewesen ist, sondern rein
seine Tüchtigkeit entscheiden, und ich bedaure immer,
wenn einem Solchen, der sein Amt gehörig vcrwal-
tct, von Seite der übrigen Unterofsiziere mit Neid,
anstatt mit Liebe, entgegengekommen wird, bloß
darum, weil er ans einer andern Kompagnie
gezogen worden ist. Es ist zwar schon behauptet worden,

daß jeder Hauptmann, wenn er recht suche,

in seiner eigenen Kompagnie Leute für die Besetzung
fraglicher Chargen finde, und in diesem Falle wäre
ich auch total dagegen daß Letztere Unteroffizieren
aus einer andern Kompagnie übergeben würden, da
ein solches Verfahren gerne Unmuth und Verdruß
in der Kompagnie hervorrufen müßte. Allein ich

meinerseits habe schon von Hauptleutcn in dem

entschieden noch lange nicht ungebildetsten Kanton St.
Gallen gehört, daß fie zeitweise keinen einzigen
Mann in ihrer Kompagnie hätten, den sie als
Feldweibel oder Fourier gebrauchen könnten, und wenn
dies auch theilweise unrichtig gewesen sein mag, so

bitte ick zu bedenken, daß eben die Hauptleute auch

keine Götter sind, die das Innere eines jeden
Soldaten genau kennen können. So sehr ich daher die

möglichste Vermeidung einer Feldweibel- oder
Fourierwahl aus fremder Kompagnie wünsche, so

begreife ich doch, daß dieS vielfach der Fall fein muß,
und in Betracht dieses möchte ich das Vorschlagsrecht

der Unteroffiziere einer jeden Kompagnie auf
Wachtmeister und Korporale beschränken. Von den

Offiziersversammlungen möchte ich aber dann

erwarten, daß sie auch Vorschläge für Feldweibel und
Fourier? machen würden, an welche jedoch die Hauptleute

nicht unbedingt gebunden sein müßten. —
Betreffs Wahl der Unterofsiziere der Bataillonsstäbe
möchte ich dieselbe dem Batatllonskommandanten
unbedingt überlassen, dem doch so viel Zutrauen
geschenkt werden sollte, daß er der Tüchtigkeit deS

Einzelnen gehörig nachfrage. Ein Vorschlagsrecht
sämmtlicher Unteroffiziere des Bataillons für Waffen-

i
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Untetoffijiet, ©tab«fouriet jc wütbe idj wegen Sot«
au«feijung »on ungenügenbet Äenntnif} für über«

ffüffig halten.

III. Sebingungen betreff« Sinnahme eine«
©rafce«. §. 40.

ÜRüfjte man nicht immer ben ©runfcfafc im Sluge

behalten, baf} bie Seute nicht, wie fte fein feilten,
fonbern wie fte eben finb, genommen wetben fönnen,
fo Wate là) fût gänjllche Slbfdiaffung alle« 3wan=

ge«, alfo auch in biefet Sejiebung. ®o lange abet

bet angeführte ©runbfaij immer noch aufrecht er«

halten werben muf}, ober mit anbetn SBorten, fo

lange fcfe SBelt noch unooflfommen Ift, ift auch bef

gewiffen 2Mngcn ber Swang uncrläfjlicb, unfc ju
biefen gewiffen fingen jäble ich bfe Sinnahme efne«

©tabe« al« Dffijiet obet Unterofftjier. Dit ©ba*
taftete wie auch bie ©elbbeutel unferer ©olbaten

finb, wie Sebermann Weif}, in fehr »erfcltefcenen

Suftänben, unb befhalb läfjt fich für ben gall ber

gteiftcüung efnet (Sbargenübernabmc lefcht benfen,

ba§ mancher junge ®ecf, beffen mtlftärffdie« Qitl
»leHeicht fcurdjait« nicht ba« SBoht be« Saterlanbe«,
fonbern nur ble ©rreiäjung biefet obet jenet ©bten«

flette Ift (unb foldje Seute hat e« eben noch fet)r

»tele tm ©cbweljerlanbe), efn Ihm fcatgebotene«

Sloancement gerne annimmt, wäbtenb ein anberet

funget ÜRenfcb, »letlefcbt ju gutmüthig, Sintern Im

SBege ju flehen, ba«felbe au«fcbtagen wirb. Slucb

getathen wit biet In bte gleiche gähte, ble ich fchon

bet Sebanblung fce« Slfpftantenttjum« eingefehlagen

Ijabe, wo bie perfönlidjen Serhältniffe fce« ©fnjel*
nen fich »erfebiefcen geftnlten, ob er ble SBabl an«

nehmen muf ober nidtt. $at fernet bet ©taat
fca« SRedjt, für bie ©icherung feiner 3nfifttttionen
®ut nnb Slut jebe« Sürger« ju oertangen, fo wäre

e« nach meinet Slnftcht ein SPlfcerfprué, wenn man

fié feinem SRufe ju einer jwat manémal unbe«

quemen abet boch weniget Dpfer foftenfcen ©bar«

genübernahme burth ein einfache«: „3d) »id nicht!"
entjieben fönnte, unb befonber« in einet SRepubllf

ift e« am Statje, baß bem Saterlanbe nicht nut
bet blinbe ©eborfam, fca« ©tücf gleifch unb Slut
be« ©injelnen im ©efüble be« ÜRüffen«, fonfcern

ble ebenfo noujwenbige geiftige gähfgfeit, ba« ganje
©innen unb Dtnttn, ohne alle Umftänbe jum Dpfer
gebracht werbe. — 3ft aber ter ©runbfafc einmal

al« richtig anerfannt, bafj bfe Süchtigfeft be« ©tn«

jelnen alle SRebenumftänbe bei einem Sloancement

übetwiegen foil, fo mufj auch bet ©taat bafür fot«

gen, baf jebet ÜRilität tm ©tanbe ift, auf ehren«

»olle SBeife einen beftimmten ©tab befleiben ju
fönnen, b. b- et muf Ihm an feine Slu«tüftung««
unb Slu«bflbung«foften eine mäfige ©ntfehäbigung

entrichten, bie nach meiner Slnftcht für einen neuen

Dffijiet j. S. neben ®tatt«»etabrelchung bet ©rab«

abjetchen unb ber Ihm nöthigen neuen SBaffe mög«

liehetwetfe auch an« Unterftüljung jut Seflelbung
befieben follte. 3Me fcfeêfatffige Seftfmmung tm ©nt«

wutf: „3Me Äantone finb ju einem ,angemeffenen'

Seittag an bte Slu«tüftung«foften bet Dfftjtete »et«

Balten" — etfdjeint mit feljr ungenügenb unb un*

getedjt, tnbem gewif nicht alle Äantone biefem SBotte

,angemeffen' ben gleichen unb noch weniger ben tich«

tigen ©inn beilegen würben. SMoetfe Äanton«regle«
tungen ttadjten ja befanntlicb leibet nut batnnch,
auf moglicbft Wohlfeile SBeife ben Sucbfiaben bet
eibg. ©efefee nachjuleben, jfemlich unbefümmett um
ben eigentlichen Qwtd berfelben, Wefbalb ich, ohne
ben Äantonen Ihre ble«faflftgen ßeiftungen genau
anführen ju wollen, well bie fpejlellen Serhältniffe
fehr »erfcbiefcenartfg auftreten, bodj In bfefet Se«

jlebung bie geftfteOung eine« ÜRInimum« ungefäbt
in oben befebtiebenem Umfange wünfdjen wütbe.

SDen neu bte»etftten Unterofftjieren »erfpridjt ber

§. 40 gar SRicbt«, währenb bodj gewif eine ©rati««
»erabrelchung itjrer ©tababjeichen, fowfe bet noth«
wenbigen [Réglemente unb SDfenftootfértften unter
allen Umftänben am Slafce wäre, ©rfdjfen ben »er«
ehrlichen Serfaffern be« ©ntwurf« bfefer Umftanb

ju geringfügig, um in ein etbg. ©efefe aufgenom«
men ju werben, fo gibt e« auf ber anbern ©eite
eben »tele Unterofftjlere, benen bte barau« etWadj«
fenben Unfoften au« leidjt begreiflichen ©rünben wid)*
ttg genug »orfommen mûften, unb bfefe Setteffen«
ben nicht ju beachten, Wäre nadj meiner Slnftcht
efne Uugerecbtfgfeft.

(gortfefcung folgt.)

Dertljetingung i>tx SStfymi} in einem flritg
gegen Wtftttt.

(©ine fm 3ahr 1869 »erfafte milftärlfdje©tubte.)*)

Serfdjiebene poltttfdje unb mflftärffdje gragen fön«

nen bie ©ebweij in ein gefpannte« Serbältnif ju
granfreicb fcfjen, unb einen Ärieg jwifeben biefen

beißen ©taaten herbeiführen.
Son bönaftifdjen 3"tereffen geleitet, fann bet in

granfreicb berrféenfce Siègent fcie republlfanifdje SRe*

gierttitgêform ber ©chwclj anftöffg finben. ©Ine

georfcnete, gut regierte SRepublif war bem monat*
cbifdien ©uropa fchon längft etn iDorn im Sluge.

3m 3abrc 1847 fchtieb ©uljot, bet ÜRiniftet Subwlg

Sbüipp«, an ben in Deftteich bamal« allmächtigen

gürften ÜRetletntcb: „©in repubtifantfdjet ©taat tn«

mitten be« monarebifchen ©uropa ift eine Slnomalie."
35a btefe Slnftcht audj jefct nodj »on ©taaWmännern

getbeilt werben bürfte, fo erfebetnt e« nicht unmög«

lié, baf biefelbe früher ober fpäter al« Sorwanb ju
efnem Ärieg granfrete« gegen ble ©éwelj benüfct wttb.
©« fönnte biefen untet Serbältniffen »ielleiét fo«

gar gelingen, buté Sotfpiegelung polittféet ©efah«

ten anbete ©taaten ju »eranlaffen, bie ©éweij in

*) 3n getge ber frtegertfdjen ©refgnfffe, wetdje fm letjttn

unb am Slnfang bfefe« 3afjre« fn granfreidj ftottgefunbtn tjaben,

Pnb bte pclitifdjen unb mtlftärifäjen aejtetjungen ber ©djwtfi

ju gtanltefdj »efenttfd) »eränbett wotben. SJfete« an cbfger

©tubie <P nfd)t metjt rldjtfg, gtefdjwetjl glauben wir, bap bfe»

felbe niajt ganj ctjne 3ntercffe fet. Der UmPanb, baf bfe Slr<

beft nur at« ©tubie ftütjtrer fficrtjaltnlffe efnen SBertf) Ijat, läft
un« fefn SSebenfen tragen, btefetbe fn unfer SBlatt aufiunefjnrtn.

®. Ditti.
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Unteroffizier, StabSfourter n. würde ich wegen
Voraussetzung von ungenügender Kenntniß für
überflüssig halten.

III. Bedingungen betreffs Annahme eines
Grades. §. 40.

Müßte man nicht immcr dcn Grundsatz im Auge
behalten, daß die Leute nicht, wte sie sein sollten,
sondern wie sie eben stnd, genommen werden können,

so wäre ich für gänzliche Abschaffung alles Zwanges,

also auch in dieser Beziehung. So lange aber

der angeführte Grundsatz immer nock aufrecht

erhalten werden muß, odcr mit andern Worten, so

lange die Welt noch unvollkommen tst, ist auch bei

gewissen Dingen der Zwang unerläßlich, «nd zu

diesen gewissen Dingen zähle ich die Annahme eines

Grades als Offizier oder Unteroffizier. Die
Charaktere wie auch die Geldbeutel unserer Soldaten

sind, wie Jedermann weiß, in sehr verschiedenen

Zuständen, nnd deßhalb läßt sich für den Fall der

Freistellung einer Chargenübernahme leicht denken,

daß mancher junge Gcck, dessen militärisches Ziel
vielleicht durchaus nicht das Wohl des Vaterlandes,
sondcrn nur die Erreichung dieser oder jener Ehrenstelle

ist (und solche Leute hat es eben noch sehr

viele tm Schweizerlande), ein ihm dargebotenes

Avancement gerne annimmt, während ein anderer

junger Mensch, vielleicht zu gutmüthig, Andern im

Wege zu stehen, dasselbe ausschlagen wird. Auch

gerathen wir hier in die gleiche Fähre, die ick schon

bei Behandlung des Aspiran tenthums eingeschlagen

habe, wo die persönlichen Verhältnisse des Einzelnen

sich verschieden gestalten, ob er die Wahl
annehmen muß oder nickt. Hat ferner der Staat
das Rccht, für die Sicherung seiner Institutionen
Gut nnd Blut jedes Bürgers zu verlangen, so wäre

es nach meiner Ansicht ein Widerspruch, wenn man

sich seinem Rufe zu einer zwar manchmal nnbc-

quemen, aber doch weniger Opfer kostenden

Chargenübernahme durch ein einfaches: „Ich will nicht!"
entziehen könnte, und besonders in einer Republik
ist es am Platze, daß dem Vaterlande nicht nur
der blinde Gehorsam, das Stück Fleisch und Blut
des Einzelnen im Gefühle des Müssens, sondern

die ebenso nothwendige geistige Fähigkeit, das ganze

Sinnen und Denken, ohne alle Umstände zum Opfer
gebracht werde. — Ist aber der Grundsatz einmal

als richtig anerkannt, daß die Tüchtigkeit deö

Einzelnen alle Nebenumstände bei einem Avancement

überwiegen soll, so muß auch der Staat dafür

forgen, daß jeder Militär im Stande ist, auf ehrenvolle

Weise einen bestimmten Grad bekleiden zu

können, d. h. er muß ihm an seine AusrüstungS-
und Ausbildungskosten eine mäßige Entschädigung

entrichten, die nach meiner Ansicht für einen neuen

Offizier z. B. neben Gratisverabreichung der Grad-
abzeichen und der ihm nöthigen neuen Waffe
möglicherweise auch aus Unterstützung zur Bekleidung

bestehen sollte. Die diesfallstge Bestimmung im

Entwurf: „Die Kantone stnd zu einem .angemessenen^

Beitrag an die Ausrüstungskoften der Ofsiziere
verhalten" — erscheint mir sehr ungenügend und un¬

gerecht, indem gewiß nicht alle Kantone diesem Worte
.angemessen^ den gleichen und noch weniger den

richtigen Sinn beilegen würden. Diverse KantonSregierungen

trachten ja bekanntlich leider nur darnach,
anf möglichst wohlfeile Weise den Buchstaben der
eidg. Gesetze nachzuleben, ziemlich unbekümmert um
den eigentlichen Zweck derselben, weßhalb ich, ohne
den Kantonen ihre diesfallstgen Leistungen genau
anführen zu wollen, weil die speziellen Verhältnisse
sehr verschiedenartig auftreten, doch in dieser

Beziehung die Feststellung eines Minimums ungefähr
in oben beschriebenem Umfange wünschen würde.

Dcn neu brevetirten Unteroffizieren verspricht der

§. 40 gar Nickis, während doch gewiß eine GratiS-
verabretchung ihrer Gradabzeicken, sowie der
nothwendigen Rcglcmente und Dienstvorschriften unter
allen Umständen am Platze wäre. Erschien den ver-
ehrlichen Verfassern des Entwurfs dieser Umstand

zu geringfügig, um in ein eidg. Gesetz aufgenommen

zu werden, so gibt es auf der andern Seite
eben vtele Unteroffiziere, denen die daraus erwachsenden

Unkosten aus leicht begreiflichen Gründen wichtig

genug vorkommen müßten, und diese Betreffenden

ntcht zu beachten, wäre nach meiner Anficht
eine Ungerechtigkeit.

(Fortsetzung folgt.)

Vertheidigung der Schweiz in einem Arieg
gegen Westen.

(Eine tm Jahr 1869 verfaßte militärische Studie.)*)

Verschiedene politische und militärische Fragen können

die Schweiz in ein gespanntes Verhältniß zu
Frankreich setzen, und einen Krieg zwischen diesen

beiden Staaten herbeiführen.
Von dynastischen Interessen geleitet, kann der in

Frankreich herrschende Regent die republikanische Re-

giernngsform der Schweiz anstößig finden. Eine

geordnete, gut regierte Republik war dem monarchischen

Europa schon längst ein Dorn im Auge.

Im Jahre 1847 schrieb Guizot, der Minister Ludwig
Philipps, an den in Oestreich damals allmächtigen

Fürsten Metternich: „Ein republikanischer Staat
inmitten des monarchischen Europa tst eine Anomalie."
Da diese Ansicht auch jetzt noch von Staatsmännern
getheilt werden dürfte, so erscheint eS nicht unmöglich,

daß dieselbe früher oder später als Vorwand zu

einem Krieg Frankreichs gegen die Schweiz benützt wird.
Es könnte diesen unter Verhältnissen vielleicht

sogar gelingen, durch Vorspiegelung politischer Gefahren

andere Staaten zu veranlassen, dte Schweiz in

*) In Folge de, kriegerischen Ereignisse, welche tm letzte«

und am Anfang diese« Jahre« in Frankreich stattgefunden habe»,

sind die politischen und militärischen Beziehungen der Schwei»

zu Frankreich wesentlich »erändert «orde». Viele« an odiger

Studie ist nicht mehr richtig, gleichwohl glauben wir, daß die»

selbe nicht ganz ohne Interesse sei. Der Umstand, daß die Ar»

beit nur al« Studie früherer Verhältnisse einen Werlh hat, läßt

un« kein Bedenke» tragen, dieselbe in unser Blatt aufzunehmen.

D. Red.
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